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Salzburger Landesbeamtengesetz 1987 ÜR 

Kundmachungsorgan 
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§/Artikel/Anlage 

Art. 3 

Inkrafttretensdatum 

01.09.1993 

Text 

Artikel III 

(zu LGBl. Nr. 1/1987 und 12/1956) 
 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. September 1993 in Kraft. 

(2) Auf Bedienstete, die den Grundausbildungslehrgang vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen haben, 
sind bis zum 1. Juli 1994 die bisher geltenden Bestimmungen anzuwenden. Auf Bedienstete, die vor dem 1. Juni 
1993 in den Landesdienst eingetreten sind, ist § 11 Abs. 4 des Salzburger Landesbeamtengesetzes 1987 in jener 
Fassung weiterhin anzuwenden, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gegolten hat. 

(3) Verordnungen zur Durchführung dieses Gesetzes können bereits vor dem im Abs. 1 genannten 
Zeitpunkt erlassen werden. Sie können frühestens mit diesem Gesetz in Kraft treten. 


